
 
 

 
 

Fertigstellen bis Wer Was 

individuell festgelegter Termin Kandidat*in fristgerechte Abgabe der Abschlussarbeit 

innerhalb von 1 bis 2 Tagen  Prüfungsamt Versand der Abschlussarbeit (gedruckt und digital) an Prüfer*innen 

innerhalb von 4 Wochen nach Abgabe Prüfer*innen Begutachtung und Bewertung der Arbeit, Erstellung der schriftliche Gutachten und 
Übergabe an Prüfungsamt 

innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach 
Eingang der Gutachten Prüfungsamt 

- Überprüfung der Zulassung (ggf. Festlegung 3. Gutachter) 
- schriftliche Mitteilung der Gesamtnote der schriftl. Arbeit an Kandat*in und 

Aufforderung zur Absprache eines Kolloquiumstermins (§ 28 (2) RPO BAMA) 
- Möglichkeit zur Einsichtnahme in schriftlichen Gutachten durch Kandidat*in im 

Prüfungsamt (§ 24 RPO BAMA) 

mind. 10 Tage vor dem 
Kolloquiumstermin 

Kandidat*in / 
Prüfer*innen Absprache Kolloqiumstermin mit Prüfer*innen 

Kandidat*in Anmeldung Kolloquium im Prüfungsamt 

Prüfer*innen ggf. Übersendung der Zugangsdaten bei Online-Übertragung des Kolloquiums 

mind. 1 Woche vor dem 
Kolloquiumstermin 

Prüfungsamt  Raumbuchung für Kolloquium und Prüfung der Anmeldung auf Vollständigkeit der 
Angaben 

Prüfungsamt  Ankündigung des Kolloqiums und Versand der notwendigen Unterlagen an Prüfer*innen 

am Kolloquiumstermin Prüfer*innen Erstellung des Prüfungsprotokolls  
im Anschluss - Bekanntgabe der Kolloquiumsnote und der Gesamtnote an Kandidat*in 
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